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. i Preisverordnung Nr. 195.
Verordnung über den Leihverkehr 

mit Gewebesäcken.
Vom 12. Oktober 1951

§  1
( 1 )  D e r  sachliche Geltungsbereich der Preisverord

nung umfaßt den Leihverkehr mit Gewebesäcken, 
diebeim Versand von landwirtschaftlichen und indu
striellen Erzeugnissen Verwendung finden.

(2) Unter Leihverkehr im Sinne dieser Preisver
ordnung ist die Überlassung von Säcken zu ver
stehen, die der Lieferer dem Empfänger der Ware 
mit der Verpflichtung zur Rückgabe innerhalb einer 
bestimmten Frist zur Verfügung stellt.

(3) Unter die Bestimmungen dieser Preisverord
nung fällt nicht die Vermietung von Säcken durch 
Unternehmen, welche sich damit gewerbsmäßig be
fassen. Für diese Unternehmen gelten Sonderbe
stimmungen.

§  2
(l) Es bleibt den Eigentümern der Säcke über

lassen, diese durch Aufdruck als Leihsäcke zu kenn
zeichnen und mit ihrer Firmenbezeichnung zu ver
sehen.

(2) Die Säcke dürfen für andere als die vorgesehe
nen Zwecke nicht verwendet werden.

§  3
(1) Der Empfänger gesackter Ware ist verpflichtet, 

die Leihsäcke pfleglich zu behandeln und sie in 
sauberem Zustande innerhalb der nachstehend ge
nannten Fristen, vom Tage der Absendung der Ware 
an gerechnet, zurückzugeben:

industrielle Verarbeitungsbetriebe und Großhandel 
sowieVdgB (Bäuerliche Handelsgenossenschaften) 
e. G. und Handwerksgenossenschaften

innerhalb von 4 Wochen, 
Handwerksbetriebe und Einzelhandel sowie land
wirtschaftliche und gärtnerische Betriebe

innerhalb von 2 Wochen.
(2) Die Rückgabefristen, außer für Getreide- und 

Kartoffelsäcke, verlängern sich um den Zeitraum, 
während dessen der Empfänger auf Grund einer 
schriftlichen Weisung der bei den Räten der Städte 
und Kreise bestehenden Abteilungen für Land- und 
Forstwirtschaft, für Erfassung und Aufkauf oder 
für Handel und Versorgung die Ware lagern muß. 
Sie verlängern sich ferner um den Zeitraum, inner
halb dessen ein Versand aus Gründen höherer Ge
walt nicht möglich ist.
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